
 
 

57. Jahrgang                    24. April 2024        KW 17  
 

 
 
 
 

                Die Bevölkerung wird hierzu  
   herzlich eingeladen! 

 
 

   gez. Bürgermeister Uwe Handgrätinger 
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Öffnungszeiten des Rathauses 
Montag 9.00 – 12.00 Uhr & 15.00 – 18.00 Uhr 
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch      1. Mai 
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr & 15.00 – 17.00 Uhr 
Durch Wahrnehmung von Terminen außerhalb des  
Rathauses können Sprechzeiten des Bürgermeisters 
entfallen. Wichtige Termine, auch außerhalb der  
normalen Sprechzeiten, können jederzeit telefonisch 
vereinbart werden. 
Tel. dienstl. 1648 privat 07357 / 2672 
 

Ärztlicher Notfalldienst 
Bereitschaftsdienst:  Notrufnummer   116 117 
Bereitschaftsdienst-Zeiten: 
Mo/ Di/ Do: 18.00 – 8.00 Uhr des Folgetages, 
Mi:      13.00 – 8.00 Uhr des Folgetages, 
Fr:               16.00 – 8.00 Uhr des Folgetages, 
Sa/ So/ Feiertage: 8.00 – 8.00 Uhr des Folgetages. 
Öffnungszeiten Notfallpraxis im  
Kreiskrankenhaus Ehingen  
(gegenüber Information am Haupteingang) 
Sa, So, Feiertage (auch 24./31.12.) 8.00 – 18.00 Uhr 
Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.  
An Werktagen ist die Notfallpraxis nicht besetzt. 
 

Zahnärztlicher Notfalldienst 
Zu erfragen unter Tel. 0761 / 120 120 00 
Zahnmedizinische Patientenberatung 
Tel. 0800 / 47 47 800 Mo, Mi, Fr: 14.00-17.00 Uhr 
 

Augenärztlicher Notfalldienst 
Hotline Tel. 0180 / 5911 601 
 

Wochenenddienst d. Sozialstation 
Zu erfragen unter Tel.: 07393 / 3882 
 

Pflegestützpunkt Alb-Donau-Kreis 
Sternplatz 5, 89584 Ehingen 
Claudia Litzbarski : Tel. 07391 / 779 2476 
Dienstag, Donnerstag und Freitag 
claudia.litzbarski@alb-donau-kreis.de 
 

Wichtige Rufnummern 
Polizeinotruf (Unfall, Überfall)                   110 
Notruf (Feuerwehr/Rettungsdienst)                   112 
Giftnotruf                0761-19240 
 

Polizeiposten Munderkingen    07393-91560 
Polizeirevier Ehingen      07391-5880 
ausschließl. Krankentransporte      0731-19222 
Kreiskrankenhaus Ehingen      07391-5860 
Feuerwehr                    6928 
Kommandant M. Hipper                    0151-70151545 

 

Störungsdienst - Strom - EnBW 0800-3629477 
Störungsstelle – Gas - EnBW 0800-3629447 
 

Bezirksschornsteinfeger Zeh 07333-954610 
Landratsamt Ulm         0731-185-0 
Landratsamt Ehingen       07391-779-0 
Deponie-Litzholz        07391-5528 
 

Telefonseelsorge           0800-1110111 
Caritas Ehingen                         07391-707311 
Notfallseelsorge Ulm/ADK                       0731-1617102 
 

GH-Schule Oberstadion           07357-623 
Mehrzweckhalle Oberstadion       07357-92119 
Gemeindesaal                  91224 
Kindergarten                    6722 

Apothekenbereitschaftsdienst 
Apotheken-Notdienstfinder, Festnetz: 0800/0022833 
(kostenfrei), Handy: 22833 (max. 69 ct/Min), oder unter 
www.lak-bw.de/notdienstportal 
Der Notdienst beginnt jeweils um 08.30 Uhr und  
endet um 08.30 Uhr des Folgetages. 
 

Do.,  25.04. Marien-Apotheke, Ehingen 
Fr.,  26.04. St Martins-Apotheke, Allmendingen 
Sa.,  27.04. 7-Schwaben-Apotheke, Laupheim 
So.,  28.04. Alpha-Apotheke, Ehingen 
Mo., 29.04. Apotheke am Bronner Berg, Laupheim 
Di.,  30.04. Schloss-Apotheke, Obermarchtal 
Mi.,  01.05. Löwen-Apotheke, Erbach 
Do.,  02.05. Vitalis Apotheke, Ehingen 
 

Wichtige Links 
Pegelüberwachung: noysee.netze-bw.de (mit Gastzugang) 
Online Mietspiegel der Gemeinden der VG Munderkingen: 
https://online-mietspiegel.de/vgmunderkingen  
 
 

Wir gratulieren zum Geburtstag 
25.04. Marianne Halbsguth       82 Jahre 
26.04. Karl Butz                         89 Jahre 
 
 

Abfallsammlungen 
Alteisensammlung: 
Samstag, 27.04.2024, 9.00 – 11.00 Uhr (Selbst-Anlieferung) 
Gelber Sack:   Montag, 26.04. 
Bioabfalltonne: Donnerstag, 02.05. 
Voranzeige: 
Problemstoffannahme im Entsorgungszentrum  
Ehingen:   Samstag, 11.05.    13.00 – 16.00 Uhr 
 
 

Termine auf einen Blick 
Landfrauenverein Unterstadion e.V. 
Donnerstag, 25.04.   13.00 Uhr    Maibaumkranzen 

Freundeskreis der Sel. Schw. Ulrika Unterstadion e.V. 
Donnerstag, 25.04.  19.15 Uhr   Jahreshauptversammlung 
SV Unterstadion – Abt. Fußball 
Dienstag, 23.04.      18:30 Uhr   Reserve  
Donnerstag, 25.04.   18:30 Uhr  
SVU - SV Dürmentingen 

Sonntag, 28.04.      13:15 und 15:00 Uhr  
SVU - SV Langenenslingen  
Siehe auch unter Vereinsnachrichten 
 

Maibaum 2024 
Freiwillige Feuerwehr Unterstadion 
Dienstag, 30.04.     ab 17.00 Uhr bzw. 18.00 Uhr 
Siehe auch unter Amtliche Mitteilungen der Gemeinde 
 
 
 

 
 
 
Geänderter Redaktionsschluss Amtsblatt 

Dienstag, 30.04.24, 12.00 Uhr 
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Nahversorgung in der Gemeinde 
 

Geflügelhof Rehm, Am Stehenbach 13 
Täglich 8.00 Uhr – 20.00 Uhr Selbstbedienung 
 

Frischgeflügel: 
Donnerstag 10.00 – 11.00 Uhr & 14.00 – 17.00 Uhr 
Freitag  10.00 – 11.00 Uhr & 14.00 – 17.00 Uhr 

 
Bäckerei Traub 
Mittwoch   ca. 7.45 – 8.05 Uhr Gemeindezentrum 
Samstag   ca. 6.30 – 7.00 Uhr Gemeindezentrum 
 
 

 

________________________________________________________________________________ 
 

A m t l i c h e  M i t t e i l u n g e n  d e r  G e m e i n d e 
________________________________________________________________________________ 
 

Geänderter Redaktionsschluss in der Woche des 1. Mai (KW 18)  
Aufgrund des Feiertages am 1. Mai erscheint das Amtsblatt in dieser Woche am Donnerstag, 02.05.2024. 
Der Redaktionsschluss wird vorgezogen auf Dienstag, 30.04.24 um 12 .00 Uhr. 
Wir bitten um Beachtung. 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Gemeinde Unterstadion 
 

Landkreis: Alb-Donau-Kreis 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
für die Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl – und für die Wahl des  
Gemeinderats, des Kreistags sowie über die Erteilung von Wahlscheinen für diese  
Wahlen am 9. Juni 2024 
 

Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl 
– und gleichzeitig finden in der Gemeinde Unterstadion die Kommunalwahlen – Wahl des Gemeinderats und 
Wahl des Kreistags– statt. 
 

1. Die Wählerverzeichnisse für die Europawahl und die Kommunalwahlen – für die Wahlbezirke der Gemeinde Untersta-
dion werden in der Zeit vom 21. Mai 2024 bis 24. Mai 2024 werktags während der allgemeinen Öffnungszeiten in der 
Gemeindeverwaltung, Kirchstraße 3, 89619 Unterstadion, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich 
eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.  
Wählen kann nur, wer in die Wählerverzeichnisse für die Europawahl/Kommunalwahlen eingetragen ist oder einen 
Wahlschein für diese Wahlen hat. 

2. Für die Kommunalwahlen gilt außerdem 
2.1 Wahl des Gemeinderats 
 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 

verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort 
ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen 
oder ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen.  

2.2 Wahl des Kreistags 
 Personen, die ihr Wahlrecht  

für die Wahl des Kreistags –  
 durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren 

seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie 
am Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls 
nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das 
Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den 
Landkreis verlassen hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem Antrag eine Bestätigung über den Zeit-
punkt des Wegzugs oder der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis sowie über das Wahlrecht zu diesem 
Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der Wahlberechtigte seinerzeit wegge-
zogen ist oder aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat. 

2.3 Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am Wahl-
tag seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde – im Landkreis – gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, 
dass er bei keiner anderen Stelle in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung beantragt hat oder 
noch beantragen wird. Außerdem hat er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde – im Landkreis – haben wird.  

2.4 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem 
schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt 
mit den Erklärungen nach § 3 Absatz 3 und 4 Kommunalwahlordnung anzuschließen. 
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2.5 Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. samt 

den genannten Erklärungen und eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen – spätestens bis zum Sonntag, 19. 
Mai 2024 (keine Verlängerung möglich) beim Bürgermeisteramt, Kirchstraße 3, 89619 Unterstadion eingehen. 
Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Erklärungen hält das Bürgermeisteramt, Kirchstraße 3, 89619 
Unterstadion bereit. 

 Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen 
Wahlschein beantragt hat. 

3. Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 21. Mai bis zum 24. Mai 2024 
(vgl. Nr. 1), spätestens am Freitag, 24. Mai 2024 bis 12 Uhr, beim Bürgermeisteramt, Kirchstraße 3, 89619 Unterstadion 
Einspruch einlegen (bzgl. Europawahl) bzw. einen Antrag auf Berichtigung (bzgl. der Kommunalwahlen) des / der 
Wählerverzeichnisse(s) stellen. Der Einspruch/Antrag kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift beim Bür-
germeisteramt eingelegt/gestellt werden. 

4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 19. Mai 2024 eine 
Wahlbenachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wäh-
lerverzeichnis einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht 
nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. Der Wahlberech-
tigte kann grundsätzlich nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 
ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer in einem anderen Wahlbezirk oder durch Briefwahl 
wählen möchte, benötigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 5). 

5.  Wahlschein 
5.1 Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann an der Wahl im Landkreis, Alb-Donau-Kreis durch Stimmab-

gabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Landkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
5.2 Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat, kann entweder durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-

raum des im Wahlschein angegebenen Gebiets oder durch Briefwahl teilnehmen. 
6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
6.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
6.2.1 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die nachstehende Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerver-

zeichnis  
 für die Europawahl 

bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 Europawahlordnung (EuWO), bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 EuWO 
bis zum 19. Mai 2024 versäumt hat; 

 für die Kommunalwahlen 
bei Wahlberechtigten nach § 3 Absatz 2 und 4 und § 3b Absatz 1 Kommunalwahlordnung (KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4) bis zum 19. Mai 2024 versäumt hat; dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein 
Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Ab-
satz 3 und 4 KomWO vorzulegen, 

6.2.2 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
 bei der Europawahl 

die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 1 EuWO bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat; 
bei den Kommunalwahlen 
die Frist für den Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses nach § 6 Absatz 2 des Kommunalwahlgesetzes 
(KomWG) bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat; dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein 
Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Ab-
satz 3 und 4 KomWO vorzulegen. 

6.2.3 wenn sein Recht auf Teilnahme an der/n  
 Europawahl  

erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 
2 EuWO, oder erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 1 EuWO entstanden ist; 
Kommunalwahlen  
erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Absatz 2 und 4 und § 3b Absatz 1 KomWO oder der Einsichtsfrist nach § 
6 Absatz 2 KomWG entstanden ist. 

6.2.4 wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europawahl)/Widerspruchsverfahren (Kommunalwahlen) festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde 
bzw. des Bürgermeisteramtes gelangt ist. 

zu 6.1 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag,  
7. Juni 2024, 18:00 Uhr, beim Bürgermeisteramt, Kirchstraße 3, Unterstadion, mündlich, schriftlich oder elektro-
nisch beantragt werden. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden. Versichert 
ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage 
vor der Wahl (8. Juni 2024), 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

zu 6.2 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nr. 6.2.1 – 6.2.4 angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. 
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7. Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen will, erhält mit den Briefwahlunterlagen für die Europawahl einen 
roten Wahlbriefumschlag, mit den Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahlen einen gelben Wahlbriefum-
schlag. 

 Die Anschriften, an die die Wahlbriefe zurückzusenden sind, sind auf den Wahlbriefumschlägen angegeben. Ein Merk-
blatt für die Briefwahl zur Europawahl und die Hinweise für die Briefwahl zu den Kommunalwahlen auf der Rückseite 
des Wahlscheins enthalten die für den Wähler notwendigen Informationen. 

7.1 Europawahl 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-

schlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

7.2 Kommunalwahlen 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

- die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahlberechtigt ist, ggf. mit zugehörigen Merkblättern, 
- die/den dazugehörigen amtlichen Stimmzettelumschlag/Stimmzettelumschläge für die Briefwahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen gelben Wahlbriefum-

schlag mit dem Aufdruck „Wahlbrief für die kommunale Wahl“. 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist im Falle der Europawahl nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie dem Bürgermeisteramt 
vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person aus-
zuweisen; 
im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig, wenn die Empfangsberechtigung durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird. 
Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen beim Bürgermeisteramt selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und 
Stelle die Briefwahl ausüben. 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief/die Wahlbriefe mit dem Stimmzettel/den Stimmzetteln und dem/n 
Wahlschein/en so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief/die Wahlbriefe dort spätestens 
am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht/en. 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens (bei Kommunalwahlen: oder des Schreibens) unkundig oder wegen einer Be-
hinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen 
Person erlangt hat. 
Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen, müssen zwei Wahlbriefe 
absenden (roter Wahlbrief = Europawahl, gelber Wahlbrief = für die kommunale Wahl). 
Der Wahlbrief für die Europawahl wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungs-
form ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 
Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 

 Der/Die Wahlbrief/e können auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.  

Bürgermeisteramt Unterstadion, 23.04.2024 

 
Uwe Handgrätinger, Bürgermeister 

________________________________________________________________________________ 
 

Freiwillige Feuerwehr Unterstadion 
 

Maibaum 2024 
 

Liebe Mitbürger/innen der Gemeinde Unterstadion, 
 

in diesem Jahr wird der Maibaum am Dienstag, 30.04.24 wieder von der Feuerwehr Unterstadion gestellt. 
Begonnen wird mit den Vorbereitungen bereits ab 17.00 Uhr, damit der Baum um 18.00 Uhr mit musikali-
scher Unterstützung des Musikvereins „Lyra“ Unterstadion gestellt werden kann. 
 

Alle Mitbürger/innen sind recht herzlich eingeladen, beim Herrichten und Stellen des Maibaumes zuzuschauen. 
Anschließend ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Es gibt ab 17.00 Uhr Steaks und Würste. 
 

Vielen Dank im Voraus an die Landfrauen für das Kranzen und an den Musikverein „Lyra“ Unterstadion für 
die musikalische Umrahmung beim Stellen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Feuerwehr Unterstadion 
________________________________________________________________________________ 



 Seite 6 

________________________________________________________________________________ 
 

M i t t e i l u n g e n  Ä m t e r  u n d  B e h ö r d e n 
________________________________________________________________________________ 
 

Agentur für Arbeit Ulm 
Agentur für Arbeit am 16. Mai geschlossen 

Am Donnerstag, den 16. Mai bleiben die Agentur für Arbeit Ulm und die Familienkasse in der Münchner Straße 
in Ulm wegen einer dienstlichen Veranstaltung geschlossen. Die Schließung betrifft auch die Geschäftsstellen 
der Arbeitsagentur in Biberach und Ehingen sowie das Berufsinformationszentrum. Antragstellern entstehen 
keine rechtlichen Nachteile, wenn sie sich am darauffolgenden Tag an die Arbeitsagentur wenden.  

________________________________________________________________________________ 
 

Abfallwirtschaft des Alb-Donau-Kreises 
        Information zum Umgang mit dem Buchsbaumzünsler  Stand: 04/24 

 

Die Raupen des Buchsbaumzünslers sorgen im Frühjahr und Sommer für Fraßschäden 
an Buchsbaumpflanzen. Für den fachgerechten Umgang mit dem betroffenen Grüngut gibt es aus 
Sicht der Abfallwirtschaft einiges zu beachten: Befallene Pflanzen dürfen nicht in der Biotonne oder 
auf den Grüngutsammelplätzen entsorgt werden, sondern nur gut verpackt im Restmüll.  
 

Was ist der Buchsbaumzünsler?  
Der Falter wurde aus Ostasien eingeschleppt, er legt seine Eier auf den Blättern der Buchsbaumhecke ab. 
Die Raupen, zu erkennen an ihrer grün-schwarzen Färbung, ernähren sich vom Blattbestand und erzeugen 
zum Teil massive Fraßschäden an den Pflanzen. Im Alb-Donau-Kreis wurde der Buchsbaumzünsler erst-
mals 2017 entdeckt und vermehrt sich stetig. Aus eigener Kraft bewegt sich der Buchsbaumzünsler mit ei-
nem jährlichen Radius von etwa fünf Kilometern.  
Wie kann man den Buchsbaumzünsler bekämpfen?  
Einzelne Raupen kann man mit der Hand, am besten geschützt mit Gartenhandschuhen absammeln. Zur 
Bekämpfung gibt es im Fachhandel Fallen und biologische Insektizide.  
Ist der Buchsbaum schon stärker befallen, kann ein kräftiger Rückschnitt helfen.  
Auch Vögel fressen die Raupen. Das heißt: Wer seinen Garten naturnah gestaltet, Nistplätze und Tränken 
für Spatzen, Kohlmeisen, Haussperlinge und Rotfinken bereitstellt, kann so die natürliche Bekämpfung des 
Buchbaumzünslers unterstützen. 
Wir werden betroffene Pflanzen entsorgt? 
Befallene Pflanzenteile müssen in Plastiktüten verpackt und über den Restmüll entsorgt werden - nicht in der 
Biotonne und nicht auf den Grüngutsammelplätzen oder in die Grüngutabfuhr, auch nicht in den heimischen 
Kompost. Sonst besteht die Gefahr, dass sich dort Schmetterlinge entwickeln. Das Material ist auch nichts 
für die gebührenfreie Sperrmüllabfuhr auf Abruf: Verschlossene Säcke werden von ihr nicht mitgenommen.  
 

Größere Mengen an befallenen Buchsbäumen können aber als Restsperrmüll auf den Entsorgungszentren 
angeliefert werden. Einmal jährlich pro Haushalt ist dort eine Anlieferung von Restsperrmüll bis zu einer 
Menge von 5 m³ gebührenfrei möglich. Die gebührenfreie Sperrmüllabfuhr auf Abruf ist jedoch damit abge-
golten und nicht mehr zusätzlich möglich. Auch die Anlieferung direkt beim Müllheizkraftwerk in Ulm-Do-
nautal ist (gegen Gebühr von 210 € / t) möglich, die Mindestmenge beträgt 200 kg.  
Für kleine Mengen eignen sich die 80-Liter-Mehrmengensäcke der Abfallwirtschaft.  
Sie werden für 6,83 € /Stück versandkostenfrei zugeschickt.  
Bestellung beim Kundencenter über 0731 / 185-3333 oder kundenservice@aw-adk.de.      
 

Informationen zum Thema gibt es unter anderem auf der Homepage des Naturschutzbund Baden-Württem-
berg www.baden-wuerttemberg.nabu.de unter dem Suchbegriff Buchsbaumzünsler. 

________________________________________________________________________________ 
 

Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg 
„Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg, Regionalzentrum Ulm, lädt am 14.05.2024 ein zur 
Informationsveranstaltung  
Rehabilitation? – Medizinische Rehabilitation und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben! 

Wann und unter welchen Voraussetzungen, erhalte ich Leistungen zur medizinischen Rehabilitation?  
Kinderrehabilitation, unter welchen Voraussetzungen?  
Wann erhalte ich Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (früher berufliche Rehabilitation)?  
Prävention in der Rentenversicherung, was ist damit gemeint?  

Diese und weitere Fragen erklären unsere Rentenexperten in allgemein verständlicher Form.  
Die Informationsveranstaltung findet am Dienstag, 14. Mai 2024, 9 Uhr im Regionalzentrum Ulm,  
Wichernstr. 10 (Bastei-Center), 89073 Ulm statt.  
Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen sind bis spätestens 08.05.2024 erforderlich unter  
Tel.: 0731 920410, Fax 0731 92041-193, E-Mail: regio.ul@drv-bw.de"  
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Pressemitteilung:  Mädchen und Jungen erkunden die Deutsche Rentenversicherung 
Zukunftstag in Karlsruhe und Stuttgart Girls und Boys Day zur Berufsorientierung am 25. April 2024 

 

Anlässlich des bundesweiten Aktionstages zur klischeefreien Berufsorientierung für Jungen und Mädchen 
kommen am 25. April 2024 viele Jugendliche zur Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV 
BW). In Karlsruhe und Stuttgart sind Schülerinnen und Schüler von Realschulen und Gymnasien ab Klasse 
8 zu einem ganztägigen Schnupperpraktikum eingeladen. Dabei erfahren die Mädchen und Jungen anläss-
lich des Girls` und Boys` Day mehr über die fünf Ausbildungs- oder Dualen Studiengänge des gesetzlichen 
Rentenversicherungsträgers. Zudem zeigen die Azubis und Studierenden hautnah auf, wie die praktische 
Ausbildung – die in den beiden Standorten Karlsruhe und Stuttgart angeboten wird – abläuft und wie die Kar-
rierechancen aussehen.  
 

Kluge Köpfe für die Rente – werde Teil des Teams!  
Derzeit befinden sich bei der DRV BW rund 370 Nachwuchskräfte in Ausbildung zur/m Sozialversicherungs-
fachangestellten und Kaufmann/-frau für Büromanagement oder als Studierende/r zur/m Bachelor of Laws | 
Rentenversicherung, Bachelor of Science | Wirtschaftsinformatik und Bachelor of Arts | Digitales Verwal-
tungsmanagement. Im Rahmen der Kampagne „Kluge Köpfe für die Rente" der DRV BW können junge Men-
schen sich einen Platz für einen der fünf Ausbildungs- oder Dualen Studiengänge sichern.  
Attraktive Vergütung für Nachwuchskräfte  
Bereits während der Ausbildung oder des Dualen Studiums erhalten die Nachwuchskräfte bis zu 1.400 Euro 
im Monat. Nach abgeschlossener Ausbildung erwarten die Nachwuchskräfte vielfältige, sinnstiftende und 
interessante Tätigkeitsfelder. Darüber hinaus bietet die DRV BW als große Arbeitgeberin auch gute Auf-
stiegschancen.  
 

Sehr gute Übernahmechancen bei erfolgreichem Abschluss  
Bei einem erfolgreichen Abschluss garantiert die DRV BW eine unbefristete Übernahme an einem der rund 
20 Standorte im Land. Wer mehr über die Ausbildung wissen möchte, findet weitere Informationen auf 
www.kluge-koepfe-fuer-die-rente.de oder klärt offene Fragen am Stand der DRV BW auf einer der zahlrei-
chen Bildungsmessen in Baden-Württemberg.  
 

Einblick in die Praxis  
Einblicke in die Praxis erhalten die Mädchen und Jungen nicht nur vor Ort beim Girls` und Boys` Day, son-
dern auch auf Facebook und Instagram.  Dort geben die derzeitigen Nachwuchskräfte der DRV BW unter 
„Kluge Köpfe für die Rente“ regelmäßig Einblicke in den Ablauf ihrer Ausbildung und berichten über ihre Er-
fahrungen als Studierende in einen der Dualen Studiengänge.  

________________________________________________________________________________ 
 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
Hilfe für Menschen mit Migrationsgeschichte 

Landratsamt sucht Behördenlotsinnen und -lotsen 
Für einige Menschen mit Migrationsgeschichte stellt die Kommunikation mit Behörden eine große Hürde dar 
– insbesondere, wenn sie erst seit kurzem in Deutschland sind. Um ihnen das Ankommen und die Integra-
tion hier in der Region zu erleichtern, sucht das Landratsamt Alb-Donau-Kreis ehrenamtliche Behördenlot-
sinnen und -lotsen, die Menschen aus anderen Ländern dabei unterstützen, sich in der deutschen Verwal-
tung zurechtzufinden. 
Die Behördenlotsinnen und -lotsen fungieren als Brückenpersonen und bieten Geflüchteten Hilfestellung in 
der Kommunikation mit Behörden. Sie helfen beim Ausfüllen von Anträgen oder begleiten die Personen, die 
sie unterstützen, gegebenenfalls zu behördlichen Terminen. So wird Schritt für Schritt mehr Sicherheit im 
Alltag dieser Menschen geschaffen und ihre Selbstständigkeit langsam gestärkt.  
Die Behördenlotsinnen und -lotsen erhalten im Vorfeld eine qualifizierte Schulung, um bestens für ihre Eins-
ätze vorbereitet zu sein.  
Für ihr Engagement erhalten sie zudem eine Aufwandsentschädigung von 15 Euro pro Stunde, zuzüglich 
einer Fahrtkostenpauschale. Die Einsätze finden an verschiedenen Orten im Alb-Donau-Kreis statt. Es ist 
keine Mindestzahl an Einsatzstunden vorgesehen, das Engagement kann zeitlich flexibel angepasst werden. 
Die Ehrenamtlichen können selbst bestimmen, wie viel Zeit sie wöchentlich oder monatlich aufwenden kön-
nen und möchten.  
 

Wer kann Behördenlotsin oder -lotse werden?  
Zur Behördenlotsin oder zum Behördenlotse eignen sich grundsätzlich alle, die Menschen mit Migrationsge-
schichte gerne unterstützen möchten, Empathie und Geduld aufbringen können und Lust auf interkulturelle 
Begegnungen haben. Besonders wertvoll ist es natürlich, wenn sich Menschen engagieren, die selbst eine 
Migrationsgeschichte und/oder Erfahrung mit Behördengängen haben und daher Problemlagen und Anlauf-
stellen bereits aus eigener Erfahrung kennen. Sprachkenntnisse sind von Vorteil, grundsätzlich sind jedoch 
keine bestimmten Vorkenntnisse notwendig.  
 

Neugierig geworden? Weitere Infos erhalten Interessierte auf der Webseite des Alb-Donau-Kreises www.alb-
donau-kreis.de unter Dienstleistungen, Service > Flüchtlinge, Integration oder direkt über Stefanie 
Schweinstetter, Telefon 0731 / 185-4751 oder E-Mail Stefanie.Schweinstetter@alb-donau-kreis.de. 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
 

Wegebaugerätegemeinschaft Albrand, Kommunaler Zweckverband, Donaustraße 1, 88499 Altheim 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Am Dienstag, den 30. April 2024, findet um 10:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Altheim, Heiligkreuztal, 
Schulweg 5, eine öffentliche Verbandsversammlung der Wegebaugerätegemeinschaft Albrand statt. 

 

Tagesordnung 
1. Bericht des Vorsitzenden 
2. Bekanntgabe des Protokolls der vergangenen Verbandsversammlung vom 15. Juni 2023 
3. Feststellung des Jahresabschlusses 2023 
4. Bericht des technischen Geschäftsleiters 
5. Festlegung der neuen Leistungsentgelte für Maschineneinsätze und Handarbeitsstunden sowie für 

Mischgutentgelte 
6. Beratung des Wirtschaftsplanes 2024 mit Investitionsteil 
7. Besetzung des Verwaltungsrates 
8. Wahl des/r stellvertretende/n Verbandsvorsitzende/n 
9. Antrag auf Mitgliedschaft beim Zweckverband „Geräte- und Personalgemeinschaft Ostrachtal“ 
10. Verschiedenes 

 

gez. Martin Rude, Verbandsvorsitzender 

________________________________________________________________________________ 
 

V e r e i n s n a c h r i c h t e n 
________________________________________________________________________________ 
 

Landfrauenverein Unterstadion e.V. 
 

 

Unter dem Motto „DurchsOrt“ besichtigen wir am Freitag, 03.05.2024  
die Biogasanlage der Fam. Britsch. Beginn ist um 18.30 Uhr.  
Treffpunkt direkt bei der Biogasanlage Britsch oder um 18.20 Uhr vor dem Musikerheim, um Fahrgemein-
schaften zu bilden.  
 

Im Anschluss Einkehr im BiBob in Rottenacker. 

________________________________________________________________________________ 
 

SV Unterstadion – Abt. Fußball 
FV Neufra - SVU 

 

Der SVU verliert das Duell gegen den FV Neufra deutlich mit 9:0. Auch die Reserve verlor ihr Spiel gegen 
den FV mit 1:0. Ein verkorkstes Wochenende also für unseren SVU. 
 

Das Spiel der ersten Mannschaft konnte in den ersten 15 Minuten recht ausgeglichen gestaltet werden. Mit 
dem 1:0-Führungstreffer für die Gastgeber jedoch kippte das Spiel völlig und der SVU verlor leider den Fa-
den. Die Gäste kamen Chance um Chance vor unser Tor und zeigten an diesem Tag auch noch eine bemer-
kenswerte Kaltschnäuzigkeit. So fiel noch in der ersten Halbzeit das 2:0, 3:0 sowie das 4:0. Nach der Pause 
wurde es leider nicht besser. Bereits kurz nach Wiederanpfiff erhöhten die Gastgeber auf 5:0, was sogleich 
wieder ein Dämpfer nach der Pause war. 20 Minuten später erhöhten die Gäste dann auf 6:0. Kurz vor Ende 
war der FV aus Neufra dann noch dreimal hintereinander erfolgreich und erhöhte das bittere Ergebnis für 
unseren SVU auf bis zu 9:0. 
 

Eine harte Packung gegen den Tabellenkonkurrenten. In der folgenden Woche hat der SVU zwei Spiele, wo-
von eines ein Nachholspiel ist. So spielen wir am Donnerstag, den 25.04. um 18:30 Uhr gegen den SV Dür-
mentingen, als auch am Sonntag, 28.04. um 15:00 Uhr gegen den SV Langenenslingen zuhause in Unter-
stadion. Die Reserve spielt am Dienstag, um 18:30 Uhr und am Sonntag, 13:15 Uhr.  
Wir hoffen auf eure Unterstützung!  
________________________________________________________________________________ 
 

SV Unterstadion – Abt. Tischtennis 
 

Ergebnisse vom letzten Spieltag der Saison 2023/24: 
 

SV Unterstadion II - TTC Senden-Höll III   6:9 
SV Unterstadion - SSV Ulm 1846 IV              1:9 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
 

Narrenzunft Unterstadion Gausweiber von Stäa e.V. 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
 

Die Narrenzunft Unterstadion lädt Sie herzlich zur Jahreshauptversammlung 
am Samstag, 04.05.2024 um 19:30 Uhr in den Gemeindesaal Unterstadion ein. 
 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Totengedenken 
3. Bericht des Zunftmeisters 
4. Bericht des Schriftführers 
5. Bericht des Kassiers 
6. Bericht der Kassenprüfer 
7. Entlastung des Vorstandes und des Zunftrats 
8. Satzungsänderung  
9. Neuwahlen des Vorstandes und des Zunftrats 
10. Verschiedenes und Anträge 

 

Alle aktiven und fördernden Mitglieder sowie alle Freunde und Gönner der Narrenzunft Unterstadion Gaus-
weiber von Stäa e.V. sind zu dieser Versammlung ganz herzlich eingeladen. 
 

Mit närrischen Grüßen, Florian Buck, 1. Zunftmeister 

________________________________________________________________________________ 
 

Musikverein Lyra Unterstadion 
Alteisensammlung 

Der Musikverein „Lyra“ Unterstadion führt am Samstag, 27.04.2024, von 9 Uhr bis 11:00 Uhr 
eine Alteisensammlung in Unterstadion durch. Der Container steht bei der Zimmerei Schlegel, 
Hauptstraße 68. 
 

Nur Selbst Anlieferung! 
 

Bei Fragen an Christian (0173 3059788) oder Andreas (0172 3863305) wenden.  
 

Jugendwertungsspiel der Jugendkapelle am vergangenen Wochenende 
 

Am Wochenende fand wie jedes Jahr das Jugendwertungsspiel des Blasmusik-Kreisverbands  Ulm / Alb-
Donau statt. Die Organisation übernahm dieses Mal der MV Allmendingen. 
 

Die Jugendkapelle des Musikverein "Lyra" Unterstadion trat mit 33 Jungmusikerinnen und Jungmusikern in 
der Kategorie drei (Mittelstufe) mit den Stücken "Free World Fantasy" (Jacob de Haan) und "Slovenia" (Alf-
red Bösendorfer) am Samstag an und erspielte sich mit 93,0 Punkten das Prädikat "Hervorragend" und er-
reichte damit die höchste Punktzahl aller teilnehmenden Jugendkapellen. 
Zudem trat das Posaunenduo Maximilian Auchter vom MV Kirchbierlin-
gen und Silas Gerner vor 
die Fachjury und nahm 
mit sehr gutem Erfolg 
(84,7 Punkte) teil. Das 
Saxophonduo Luisa 
Auchter und Greta 
Wiess spielte ebenfalls 
vor und erreicht das Prä-
dikat "Hervorragend" 
(94,3 Punkte). 
 

Wir sind unglaublich 
stolz über die herausra-
gende Leistung unserer 
Nachwuchsmusiker/in-
nen und bedanken uns 
an dieser Stelle auch bei 
unserem Dirigenten der 
Jugendkapelle Philipp 
Betz für die optimale 
Vorbereitung unserer 
Jungmusiker. 
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________________________________________________________________________________ 
 

Reitverein Moosbeuren e.V. 
 

Das Freiland-Springturnier des Reitverein Moosbeuren findet von  
Samstag 27.04.2024 (Beginn ab 14:00 Uhr), Sonntag 28.04.2024 (Beginn ab 10:00 Uhr) und  
am Mittwoch, den 1. Mai 2024 statt (Beginn ab 09:30 Uhr). 
Von Springreiterwettbewerb bis zu Springen der Klasse M* wird für die Reiter einiges geboten. 
Das vielseitige Programm verspricht nicht nur den Reitern, sondern auch den Zuschauern einen spannenden 
und abwechslungsreichen Reitsport. 
Für die Bewirtung, sowie Kaffee und Kuchen bestens gesorgt. Mittagessen am 28. April und 1. Mai in der 
Reithalle ab 11.00 Uhr. Die kleinen Besucher dürfen sich wieder auf eine Hüpfburg freuen.  
Wir laden herzlich zu der Veranstaltung ein und freuen uns über Ihren Besuch. 

________________________________________________________________________________ 
 

NZ Oberstadion e. V. – Wenk´l Fratza  
 

Jahreshauptversammlung der Narrenzunft Oberstadion „Wenk´l Fratza“ e. V.  
 

Liebe Wenk´l Fratza, 
am Samstag, 04. Mai 2024 um 19:30 Uhr, findet unsere Jahreshauptversammlung im Zunftstüble in Ober-
stadion statt. Hierzu möchten wir Euch recht herzlich einladen. 
Tagesordnung:    1. Begrüßung  

2. Rechenschaftsberichte: 
    a) Schriftführer  
    b) Kassier 
    c) Kassenprüfer  
    d) Gruppenvogt 
3. Grußwort  
4. Entlastung des Zunftrats und des Kassiers 
5. Ehrungen  
6. Wahl der Zunfträte, die zur Wahl anstehen  
7. Wahl der zwei Kassenprüfer 
8. Satzungsänderung  
9. Sonstiges 

Wir freuen uns auf Euch. Eure Zunftrat                                 

________________________________________________________________________________ 
 

Förderverein der Narrenzunft Oberstadion e. V. 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung am Samstag, 04. Mai 2024 um 19 Uhr im Zunftstüble in Oberstadion. 
Tagesordnung:    1. Begrüßung 

2. Berichte: 
     a) 1. Vorsitzender 
     b) Schriftführer 
     c) Kassier 
     d) Kassenprüfer 
3. Entlastung der Vorstandschaft 
4. Satzungsänderung 
5. Sonstiges 

Über eine zahlreiche Teilnahme freuen wir uns.  
________________________________________________________________________________ 
 

Krippenverein Oberstadion e.V. 
 

Herzliche Einladung 
 

Liebe Mitglieder und Nicht-Mitglieder aufgepasst! 
!!! Langsam aber sicher wollen wir unser Krippenstübchen mit Leben füllen !!! 
 

Der Krippenverein freut sich über alle, die Interesse am Krippenbau oder unserem Verein haben und uns im 
Krippenstübchen besuchen.   
Während den Abenden hat man die Möglichkeit, beim aktiven Krippenbau nur zuzusehen, aber auch bei der 
eigenen Krippe etwas zu ändern oder zu ergänzen (hierfür können Kosten anfallen).  
Für Eure Fragen oder wenn Ihr Hilfe benötigt, steht in der Regel eine kompetente Person bereit. 
Der Krippenverein trifft sich immer 14-tägig am Freitag Abend um 19:00 Uhr im 
Haus der Vereine (Eingang bei Raiba Tankstelle) 
Bitte merkt Euch folgende Termine vor.  
17. Mai 2024; 14. Juni 2024, 28. Juni 2024; 12. Juli 2024, 26. Juli 2024; 
vom 1. August bis zum 19. September 2024 haben wir Sommerpause. Termine nach der Sommerpause folgen.  
Bei Rückfragen: 0172/6511647 oder E-Mail: gairingkg@gmail.com 
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________________________________________________________________________________ 
 

Sozialverband VdK Ortsverband Oggelsbeuren  
 

Sprechtage in Ehingen  
Ab sofort finden die Sprechtage am 1. Donnerstag und 3. Donnerstag des Monats in Ehingen statt, bei Be-
darf werden diese ausgeweitet. Terminvereinbarungen können unter 0731/493919-0 gemacht werden, die 
Geschäftsstelle ist erreichbar Mo.-Do. 09:00 Uhr – 12:00 Uhr u. 14:00 Uhr -15:30 Uhr Freitag 09:00 Uhr - 
12:00 Uhr.  
 

Rückblick Jahreshauptversammlung  
Bei der letzten Jahreshauptversammlung des VdK Ortsverband Oggelsbeuren konnte der Vorsitzende die 
Bürgermeister Grootherder, Handgrätinger und Wiest als Vertreter des Kreisverband Ehingen den stv. Krei-
vorsitzenden Willy Schrodi begrüßen. Nach den Geschäftsberichten vom Vorsitzenden, Kassier und Kassen-
prüfung folgte die Entlastung die einstimmig erteilt wurde, anschließend wurden langjährige Mitglieder geehrt 
u.a. Albert Gräter Unterstadion für 40 Jahre Mitgliedschaft.  
Bei den Wahlen konnte leider kein stv. Vorsitzender gefunden werden, die anderen Posten wurden folgen-
dermaßen besetzt.  
Vorsitzender: Karl Fischbach, Kassier: Erwin Laub, Beisitzer: Markus Burger, Erwin Eisele und Johannes 
Haug, Kassenprüfer: Wendelin Walter.  
Unter Punkt Verschiedenes wurde vereinbart das man Ende August wieder ein Halbtagstreffen macht, nach 
dem gemeinsamen Abendessen verabschiedete der Vorsitzende die Mitglieder und Gäste und wünschte 
eine gute Heimfahrt.  
 

Terminvorschau  
Am Samstag, 15. Juni 2024 10:00 Uhr ist im Bürgersaal in Oberstadion ein Vortrag von Frau Notarin Zacker 
über Patientenverfügung, Testament und Vollmachten, zu diesem Vortrag sind die Mitglieder des VdK Orts-
verband herzlichst eingeladen.  

________________________________________________________________________________ 
 

W a s  s o n s t  n o c h  i n t e r e s s i e r t 
________________________________________________________________________________ 
 

Gemeindebücherei Oberstadion 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
im Mai ist die Bücherei am Samstag, 04. Mai, von 9 – 11 Uhr geöffnet. 
Am Freitag, 10. Mai (Tag nach Christi Himmelfahrt) ist die Bücherei geschlossen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 

Öffnungszeiten: 
Dienstag: 15.00 bis 17.00 Uhr  Tel:  Bücherei 07357/ 9214 – 14, 
Donnerstag. 18.00 bis 19.00 Uhr E-Mail Bücherei: buecherei@oberstadion.de 
Freitag:  15.00 bis 17.00 Uhr  Jeden 1. Samstag im Monat während der Schulzeit: 9.00 bis 11.00 Uhr 

Online-Katalog der Gemeindebücherei Oberstadion: oberstadion.buchabfrage.de 

_______________________________________________________________________________ 
 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
Webinar zur Kinderernährung am 7. Mai 2024: 

„Von Anfang an mit Spaß dabei – Einführung des ersten Breies in der Babynahrung“ 
Wie die Einführung von Beikost gut gelingt, dazu informiert eine Referentin der Landesinitiative „Beki“ (Be-
wusste Kinderernährung) am Dienstag, den 7. Mai 2024, in zwei Webinaren von 9:00 bis 10:30 Uhr sowie 
von 19:00 bis 20:30 Uhr.  
Die BeKi-Referentinnen unterstützen Eltern, Erzieherinnen und Tagesmütter bei Fragen zur Ernährungser-
ziehung, zur Nahrungsvielfalt und zur Zubereitung von hochwertigen Mahlzeiten für Säuglinge und Kleinkin-
der. 
 

Anmeldungen für die Vorträge sind über die nachfolgenden Links möglich:  
  9:00 Uhr: https://join.next.edudip.com/de/webinar/20245/1937655 
19:00 Uhr: https://join.next.edudip.com/de/webinar/202416/1938411 

_______________________________________________________________________________ 
 

Klosterkonzerte Obermarchtal 
Musik aus den Reichsabteien Weißenau und Obermarchtal 

Chorgemeinschaft Isny musiziert mit Orchester und Solisten Schätze der Barockzeit 
Am 3. Mai um 20 Uhr im Münster Weißenau und am 5. Mai um 19 Uhr im Münster Obermarchtal musiziert 
die Chorgemeinschaft Isny mit Orchester und Solisten unter Leitung von Berthold Büchele Schätze der Ba-
rockzeit, komponiert auf professionellem Niveau von Patres dieser Klöster. 
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Karten zu 25 € (vorderes Schiff) und 20 € (hinteres Schiff), für Studierende, Auszubildende und Schüler ab 
15 Jahre zu 10 € auf allen Plätzen (Schüler bis 14 Jahre sind frei) gibt es ab 45 Minuten vor Konzertbeginn 
an der Abendkasse.  
 

_______________________________________________________________________________ 
 

                   
________________________________________________________________________________ 

 

A n z e i g e n        A n z e i g e n        A n z e i g e n   
________________________________________________________________________________ 
 

 
________________________________________________________________________________ 

 

E v a n g e l i s c h e  K i r c h e n g e m e i n d e 

R o t t e n a c k e r 
Kirchstraße 33  ○  89616 Rottenacker  ○  Telefon: 07393 / 2298   ○  Telefax: 07393 / 2252 

email: : Pfarramt.Rottenacker@elkw.de  ○  Homepage: www.ev-kirche-rottenacker.de 

________________________________________________________________________________ 
 

Gottesdienste 
Samstag, 27. April 2024 
19:00 Uhr „Das Fest beginnt“, Gottesdienst am Vorabend der Konfirmation mit Abendmahl 
Das Opfer wird für die Jugendarbeit erbeten. 
Sonntag, 28. April 2024  
Wochenspruch für die Woche nach dem Sonntag Kantate: „Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut 
Wunder.“ (Psalm 98, 1)  
 

10:00 Uhr Festgottesdienst zur Konfirmation 
Parallel zum Gottesdienst bieten wir im Gemeindehaus eine 
Kinderbetreuung durch die Erzieherinnen an. 
Keine Kinderkirche. 

Das Opfer wird für die Jugendarbeit erbeten. 
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Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden 2024: 
Lars Dürl, Franziska Geiß, Maximilian Gemmi, Marlon Haaga, Nina Evelyn Krivko, Julia Mayer, Samuel 
Prang, Phillip Schmidt, Jonathan Unsöld, Jakob Walter 
 

Montag, 29. April 2024 
15:30 Uhr Bücherei geöffnet bis 17:30 Uhr, Haldengässle 
Dienstag, 30. April 2024 
15:00 Uhr Neukonfirmierte Abkranzen 
Mittwoch, 1. Mai 2024 – Tag der Arbeit.  
Donnerstag, 2. Mai 2024  
12:00 Uhr Oifach essa 
18:30 Uhr All4One 
20:15 Uhr Vorbereitung Kindergottesdienst 

 

Literatur Gottesdienst am 05.05.2024 um zu Michael Endes Buch „Momo“ 
 

Die „Zeit“ ist es was uns immer wieder ein Rätsel im Leben aufgibt. 
Genau dies greift Michael Endes in seinem Buch Momo auf.  
Wir laden Sie ein mit Momo auf die Reise zu gehen, verschiedene Menschen kennenzu-
lernen um zu erfahren, dass Zeit Leben ist und Leben wohnt in den Herzen. Je mehr Men-
schen daran sparten, desto weniger hatten sie.  
„Alles hat seine Zeit“ Prediger 3,1 
Mit dieser Geschichte laden wir Sie ein, sich Zeit zu nehmen zu unserem Gottesdienst in 
der Evangelischen Kirche Rottenacker. In diesem Gottesdienst werden auch die neuen 

Konfirmand*innen der Gemeinde vorgestellt und erhalten ihre Bibel. 
Wir freuen uns auf Sie/Dich    
Ökumenische Frauen   

________________________________________________________________________________ 
 

K i r c h l i c h e   M i t t e i l u n g e n 
Vom 27. April bis 5. Mai 2024 

K a t h o l i s c h e   K i r c h e 
Grundsheim, Hundersingen, Oberstadion, Unterstadion 

________________________________________________________________________________ 
 

Öffnungszeiten Pfarrbüro Oberstadion 
Dienstag, Mittwoch, Freitag:  9.00 – 11.00 Uhr   und   Donnerstag: 15.00 – 18.00 Uhr 
Homepage:     Kirchengemeinde Munderkingen:  www.pfarrgemeinde-munderkingen.de 

Seelsorgeeinheit Donau-Winkel:   www.se-donau-winkel.de  
Pfarramt Oberstadion:  07357-555, Fax-Nr. 07357-921080, E-Mail: StMartinus.Oberstadion@drs.de     
Pfarramt Munderkingen:  07393-2282, Fax: 07393-953982, E-Mail: StDionysius.Munderkingen@drs.de  
Pfarrer Dr. Thomas Pitour  07393/2282 oder 07393/953977 
Pfarrer Dr. Venatius Oforka  07357/555 oder 0152/11727431, E-Mail: frforka@yahoo.com 
Sr. Luise Ziegler Gemeinderef.  07393/959 902, luise.ziegler@drs.de 
Sr. Francesca Trautner, Pastoralref.  07393/959 903, francesca.trautner@drs.de 
Roland Gaschler, Seniorenbeauftr. 07391/758 315, Roland.Gaschler@drs.de 
Jörg Schelhase, Gesamtkirchenpfl. 07393/959 904, GKG.Donau-Winkel@drs.de 
________________________________________________________________________________ 

 

ALLGEMEINE MITTEILUNGEN  
________________________________________________________________________________ 
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Kindergottesdienste in den Winkelgemeinden 

Am Sonntag 28. April findet um 10.30Uhr im Martinusheim in Oberstadion  
ein Kindergottesdienst statt. 
Wir freuen uns auf viele Kinder! 
Euer Kindergottesdienstteam 

 
Sitzung Geschäftsführender Ausschuss 
Am Donnerstag, 02. Mai um 20.00 Uhr treffen sich die Mitglieder vom Geschäftsführenden Ausschuss im 
Gemeindehaus in Emerkingen. 
 

 

Maiandachten in der Frauenbergkirche 
Im Marienmonat Mai feiern wir sonntags um 14.00 Uhr Maiandacht in der Frauenbergkirche in Munderkin-
gen.  
 

 

Auflegung Haushaltsplan 2023/2024 und Jahresrechnung 2022 
Öffentliche Auflegung des Haushaltsplans 2023/2024 der Gesamtkirchengemeinde Donau-Winkel mit ihren 
angeschlossenen Kirchengemeinden 
St. Jakobus Maior, Emerkingen 
St. Martinus, Grundsheim 
St. Martinus, Hausen am Bussen 
St. Johannes Baptist, Hundersingen 
St. Dionysius, Munderkingen-Rottenacker 
St. Martinus, Oberstadion 
St. Maria und Selige Ulrika, Unterstadion 
St. Cosmas und Damian, Unterwachingen 
 

Der Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2023/2024 der Gesamtkirchengemeinde Donau-Winkel und de-
ren angeschlossenen Kirchengemeinden liegt in der Zeit vom 

Montag 29.04.2024 – Montag 13.05.2024 

zur Einsichtnahme durch die Kirchengemeindemitglieder im Katholischen Pfarramt Munderkingen, Kirchhof 2 
in 89597 Munderkingen sowie im Pfarramt Oberstadion, Kirchplatz 5 in 89613 Oberstadion während der Öff-
nungszeiten auf. 
 

 

Bastelaktion Unterstadion 
 

Hallo liebe Kinder, 
es ist wieder soweit. Unsere nächste Bastelaktion steht vor der Tür. Dieses Mal liegt unser Fokus auf Mutter- 
und Vatertag. Wir basteln etwas für beide Eltern.  
Wir treffen uns am 03.05.24 um 15 Uhr im Ulrika Stüble. Diese Bastelaktion wird voraussichtlich ca. 30-45 
Min dauern. Je nachdem wie lange jeder braucht.  
Am Sonntag 12.05. um 09:30 Uhr findet eine kindgerechte Wort-Gottesfeier in Unterstadion statt, hier könnt 
ihr dann die gebastelten Geschenke an eure Eltern übergeben. Das wäre eine tolle Überraschung für eure 
Eltern. 
Natürlich sind auch freiwillige Helfer am 03.05. zur Bastelaktion herzlichst willkommen.  
 

Ich freu euch liebe Kinder. 
Eure Moni 
 

 

 

 

 

72-STUNDEN AKTION UNTER DEM MOTTO  
„FEUER UND FLAMME FÜR ULRIKA“  

 

Der Kälte und dem Regen getrotzt haben unsere Ministrantinnen und Ministranten bei der Aktion am Wo-
chenende. Und sie haben es mit ihrem Projekt auf die Homepage der Diözese geschafft 
https://www.drs.de/ansicht/artikel/default-8712edb50f.html 
Zusammen etwas zu verwirklichen, hat Spaß gemacht – da sind sich alle einig, und auch die Kleinen haben 
toll mitgemacht. Beim Transport der Baustoffe – zweieinhalb Tonnen Kies, anderthalb Tonnen Rindenmulch, 
Betonsteine – halfen die Mitglieder des Kirchengemeinderats, Eltern und Großeltern. 
"Mission completed": Die Minis haben Übernachtungsplätze für Pilger im Stüble geschaffen. Auf Anfrage 
können zwei Plätze auf Klappbetten zur Verfügung gestellt werden. Und an der Grillstelle können Gruppen 
sich treffen, ein neuer Begegnungsort ist geschaffen.  
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Fotos: DRS/Jerabek 
 

In Unterstadion sind die Minis nicht nur ein klasse Team, sondern auch „Feuer und Flamme für Ulrika“, so 
war auf ein großes Plakat geschrieben, mit dem die Ministrantinnen und Ministranten zum Projektabschluss 
beim Gottesdienst am Sonntag in die Kirche eingezogen sind. Wegen Regens nahmen sie fürs Gruppenbild 
in der Ulrika-Nische Aufstellung, zusammen mit Dekanatsjugendreferentin Julia Langendorf.  
 

Ulrika, die als Ordensschwester ihren Dienst in der Großküche und dort in der Ausbildung junger Frauen ver-
sah, stehe für das Schlichte und Einfache und für die dienende Liebe, die sie ausstrahlte. Die Schaffung ei-
ner einfachen Übernachtungsmöglichkeit im Ulrikastüble und die Einrichtung der Grillstelle wäre sicher ganz 
in ihrem Sinne. Zum Abschluss der Aktion wurde am Sonntag nach dem Gottesdienst Grillwürste angeboten. 
Die Aktion wurde durch Geld- und Sachspenden unterstützt und dafür gilt ein herzliches Dankeschön 

Pfarrer Oforka und Pfarrer Pitour, Josef Harder, Globus Baumarkt Laupheim, Bäckerei Traub, Raibamarkt  

Oberstadion, Josef Walter, Activ Kebap, Firma YSIK, Frank Strahl und allen Kuchen- und Vesperspenderinnen. 
 

 

Jahresprogramm 2024 der Dekanatsgeschäftsstelle 
Regelmäßig finden Sie Informationen zu aktuellen Aktionen des Dekanats Ehingen/Ulm an unseren Pinnwän-
den vor unseren Kirchen der Seelsorgeeinheit. 
 

Gottesdienste i. d. Seelsorgeeinheit „Donau-Winkel“ 

Samstag 27. April 
14.00Uhr Andacht und Einweihung des neuen  
  Kindergartenanbaus in Unterstadion 
18.30Uhr Eucharistiefeier Grundsheim 
18.30Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
Sonntag 28. April 
9.00Uhr Eucharistiefeier Unterstadion 
9.00Uhr Eucharistiefeier Rottenacker 
9.00Uhr Wort-Gottes-Feier Emerkingen 
9.30Uhr Wort-Gottes-Feier Hundersingen 
10.30Uhr Eucharistiefeier Oberstadion 
 Kindergottesdienst im Martinusheim 
10.30Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
Montag 29. April 
17.00Uhr Rosenkranz Unterstadion 
18.30Uhr Rosenkranz Pfarrhaus Oberstadion 
Dienstag 30. April 
18.30Uhr Eucharistiefeier Grundsheim 
Mittwoch 1. Mai 
14.00Uhr Maiandacht Frauenberg Munderkingen 
Donnerstag 2. Mai 
18.30Uhr Eucharistiefeier Unterstadion 
18.30Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
Freitag 3. Mai 
9.30Uhr Herz-Jesu Messe Munderkingen 
18.30Uhr Eucharistiefeier Oberstadion 
Samstag 4. Mai 
18.30Uhr Eucharistiefeier Oberstadion 
18.30Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
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Sonntag 5. Mai 
9.00Uhr Eucharistiefeier Grundsheim 
9.00Uhr Eucharistiefeier Emerkingen 
9.00Uhr Wort-Gottes-Feier Rottenacker 
10.30Uhr Eucharistiefeier Patrozinium Unterstadion 
10.30Uhr Eucharistiefeier Hausen a. B. 
10.30Uhr Wort-Gottes-Feier Munderkingen 
14.00Uhr Maiandacht Frauenberg Munderkingen 
18.30Uhr Maiandacht Grundsheim 
19.00Uhr Maiandacht Kapelle Mundeldingen 

________________________________________________________________________________ 
 

GOTTESDIENSTE 
________________________________________________________________________________ 
 

Pfarrgemeinde St. Martinus, Oberstadion  
5. Sonntag der Osterzeit - Sonntag 28. April 
10.30Uhr Eucharistiefeier 
 Kindergottesdienst im Martinusheim 
Hl. Philippus u. hl. Jakobus, Apostel - Freitag 3. Mai 
18.00Uhr Rosenkranz 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
Vorabend 6. Sonntag der Osterzeit - Samstag 4. Mai 
18.30Uhr Eucharistiefeier mitgestaltet von der Musikgruppe 
 

Marienkapelle Mundeldingen 
6. Sonntag der Osterzeit - Sonntag 5. Mai  
19.00Uhr Maiandacht 
 

Pfarrgemeinde St. Martinus, Grundsheim 
Vorabend 5. Sonntag der Osterzeit - Samstag 27. April 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
Dienstag 30. April 
18.00Uhr Rosenkranz 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
6. Sonntag der Osterzeit - Sonntag 5. Mai 
9.00Uhr Eucharistiefeier 
18.30Uhr Maiandacht 
 

Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist, Hundersingen 
5. Sonntag der Osterzeit - Sonntag 28. April 
9.30Uhr Wort-Gottes-Feier 
 

Pfarrgemeinde St. Maria und Selige Ulrika, Unterstadion 
Hl. Markus, Evangelist - Donnerstag 25. April 
18.00Uhr Rosenkranz 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
  Ged. f. Gerlinde Schlegel 
Samstag 27. April 
14.00Uhr Andacht und Einweihung des neuen Kindergartenanbaus Unterstadion 
5. Sonntag der Osterzeit - Sonntag 28. April 
9.00Uhr Eucharistiefeier 
14.00Uhr Hl. Taufe von Nala Schlegel 
  Die Kirchengemeinde Unterstadion gratuliert der Tauffamilie Schlegel zur Taufe ihrer  

Tochter Nala und wünscht dem Täufling Gottes Segen für ihren Lebensweg! 
Donnerstag 2. Mai 
18.00Uhr Rosenkranz 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
6. Sonntag der Osterzeit - Sonntag 5. Mai - Patrozinium 
10.30Uhr Eucharistiefeier 


